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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan 23-03”Am Roßbruch”, 8. vereinf. Änderung

Ortsteil: Jerxen-Orbke
Plangebiet: Gemarkung Jerxen-Orbke, Flur 2, Flurstücke 973, 1028, 1177, 1212 und

1217 z.T.

Verfahrensstand: Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss

Die bisherigen textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 23-03 „Am
Rossbruch“ bleiben von dieser Änderung unberührt.

Sie werden im Änderungsgebiet durch folgende Festsetzungen ergänzt:

Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-Schutzgesetzes (BImSchG)

Lärmschutz

Auf der bezeichneten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG sind passive Schallschutzmaßnahmen zu
treffen. Bei allen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Gebäude sind bauliche und sonstige
Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Dabei dürfen in den Aufenthaltsräumen Innenge-
räuschpegel von 30 dB(A) nachts und 40 dB(A) tags nicht überschritten werden. Sofern diese
Werte nicht durch Grundrissanordnung und Baukörpergestaltung eingehalten werden können,
sind schallschützende Fenster-, Außenwand-, Dachkonstruktionen und Rollladenkästen zu ver-
wenden.

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW vom
10. 07. 2002 zur DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – (MBl. NRW S. 916), Anlage 4.2/1 zur
DIN 4109 ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vom Bauherren/Antragsteller auf den
Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkreten erforderlichen  Schallschutzmaßnahmen zu er-
bringen.

Hinweis zum Lärmschutz nach § 9 (5) 1 BauGB

Auf der gekennzeichneten Fläche, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen erforderlich sind werden passive Schallschutzvorkehrungen bei allen
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten empfohlen.

Dies ist durch folgende passive Schallschutzmaßnahmen, definiert als bewertetes Schalldämm-
Maß R’W für die Außenbauteile bzw. Schallschutzklassen für die Fenster gemäß VDI-Richtlinie
2719 erreichbar:

Außenwände: - R’W > 57 dB für alle Wände.

Rollladenkästen: - R’W > 40 dB für alle Rollladenkästen.

Fenster: - R’W > 32 dB = Fensterschallschutzklasse 2

Dächer: - R’W = 45 dB (gilt nur für Wohnnutzung im
Dachgeschoss).

Hinweis Baumschutz:

Für das Änderungsgebiet ist die Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt
Detmold verbindlich.
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Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBl. I S. 2414) in der derzeit gültigen Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung -
BauNVO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) in
der derzeit gültigen Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der
derzeit gültigen Fassung.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz
- BNatSchG -) vom 25.03.2002 (BGBl I S. 1193) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000
(GV NRW S. 568) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-
Immissionsschutz-gesetz - BImSchG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom
26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit gültigen Fassung.

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV -)
vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit gültigen Fassung.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit
gültigen Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit
gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen
(Denkmalschutzgesetz - DSchG -) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226, 716) in der
derzeit gültigen Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 05.09.2001 (BGBl. I S. 2350) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG -) vom 17.03.1998 (BGBI.
I S. 502) in der derzeit gültigen Fassung.


